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A. Kirchliche Gesetze, Verordnun
gen und Verfügungen

Nr. l) P!arrbesoldung und -versorgung 

Konsistorium 
B 21001 - 43/90 Greifswald,d.30. 11. 1990 

Am 5. September hat der Rat der Evangelischen Kirche 
der Union die nachstehende 10. Verordnung zur Pfarr
und Kirchenbeamtenbesoldungsordnung vom 
5. 9. l990beschJossen (Anlage 1). Die bisherige Fassung
der Pfarrbesoldungsordnung ist veröffenilicht im Amts
blatt 1986 Nr. 6/7 S. 78 / Amtsblatt 1987 Nr. 4 S. 35. 
Weiterhin werden veröffenilicht die gleichzeitig beschlos
senen und zum 1. Oktober 1990 in Kraft gesetzten: 

a) Besoldungstabelle für Pfarrer. die anstelle der im
Amtsblatt 1990 Nr. 2 S. 13 veröffentlichten Tabelle tntt
(Anlage 2).

b) Beschluß zur Änderung von Abschnitt N Absatz 2
des Beschlusses A (Anlage 3), der den unter Nr. 3 im
Amtsblatt 1990 Nr. S. 13 veröffentlichten Beschluß er
setzt, und
c) Verordnung über die Erhöhung kirchlicherVersor
gungsbezüge{Anlage4),die an dieimAmtsblatt 1990Nr.
2 S. 13 abgedruckten Verordnungen vom 31. 5. 1989
ausschließt. Die Erhöhungsbeträge belaufen sich auf
monatlich insgesamt für

E. 

F. 

Weitere Hinweise 

Nr. 4) Orgelbaufragen 
Mitteilungen für den kirchl. · 

Nr. 5) Kirchbau, Chance oder 

Ballast bei uns in 

Pommern 

(Vortrag von Kirchenober

baurat Kirmis auf der 

Tagung der Herbstsynode 

1990) 

Ruheständler 

Witwen 

Halbwaisengelder 

Vollwaisengelder 

743DM 

446DM 

96DM 

156DM 

Seite 

73 
73 

73 

73 

lm übrigen wird auf unser Rundschreiben vom 
l. 10. 1990 - B 21010 43/90 hingewiesen. 

Anlage 1 

Harder 
Konsistortalpräsident 

10. Verordnung

zur Änderung der Verordnung über die Besoldung und 
Vt,;rsorgung der Pfarrer in der Evangelischen Kirche der 
Union (Pfarrbesoldungsordnung vom 13. Oktober 1964) 
(ABI. EKD Nr. 144) und der Verordnung über die Besol
dung und Versorgung der Kirchenbeamten in der Evan
gelischen Kirche der Union (Kirchenbearntenbesol
dungsordnung vom 13. Oktober 1964 (ABI. EKD Nr. 147) 

vom 05. 09. 1990 

Der Rat hat unter Beachtung von Artikel 21 Absatz 1 in 
der Verbindung mit Artikel 15 Absatz 3 der Ordnung der 
Evangelischen Kirche der Union beschlossen: 

http:Gre�swald,d.30
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I 

Pfarrbesoldungsordnung 

§ 1

§ 2 .Absatz 3 Satz 3 der Pfarrbesoldungsordnung erhält
folgende Fassung:

Die Evangelische Kirche der Union und die Gliedkirchen 
können eine vertragliche Regelung treffen. um die Ver
sorgungsbezüge ganz oder teilweise durch eine Renten
zahlung seitens eines öffentlich-rechtlichen Versiche
nmgsträgers zu sichern. 

§2

§ 4 Absatz 1 der Pfarrbesoldungsordnung erhält folgende
Fas..,;;ung:
(1) Das Gnmdgehalt steigt vom Beginn des Besol
dungsdienstalters an 1n Dienstaltersstufen von zwei zu
zwei Jahren bis zum Erreichen des Endgrundgehaltes.

§3

Die Pfarrbesoldungsordnung wird durch§ 12a ergänzt: 
§ 12a
Das nach den§§ 6 bis 12 berechnete und festgesetzte 
Besoldungsdienstalter wird um zwei ,Jahre vorgezogen. 

§4
§ 68a Satz. 2 der Pfarrbesoldungsordm.mg erhält folgende
Fassung:
Die Anrechnung erfolgt von dem Zeitpunkt ab, von dem 
die Leistungen von dem öffentlich-rechtlichen Versiche
nmgsträger gewährt werden; Nachzahlungen und Ande
rungen der Leistungen sind von der zuständigen kirch
lichen Stelle zu berücksichtigen. 

§5
Die bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung nach den§§ 
6 bis 12 der Pfarrbesoldungsordnung berechneten und 
festgesetzten Besoldungsdienstalter werden um zwei 
,Jahre vorgezogen. 

n 

Kirchenbeamtenbesoldungsordnung 

§6

§ 5 Absatz 2 Satz 2 der Kirchenbeamtenbesoldungsord
nung erhält folgende Fassung:

Es steigt von zwei zu zwei Jahren um' die Dienstalterszu
lage bis zum Endgrundgehalt. 

§7
§ 6 Absatz l der Kirchenbeamtenbesoldungsordnung
erhält folgende Fassung:
(1) Das Besoldungsdienstalter beginnt

a) in den Besoldungsgruppen des einfachen, des
mittleren und des gehobenen Dienstes am
Ersten des Monats, in dern der Kirchenbeamte
das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet
hat,

b) in den Bcsoldungsi;,,rruppen des höheren Dien
stes am Ersten des Monats, in dem der Kir
chenbeamte das dreiundzwanzigste Lebens
jahr vollendet hat.

§8

§ 6 Absätze 5 bis 7 der Kirchenbeamtenbcsoldungsord
nung finden ab O 1. 10. 1990 keine Anwendung mehr.

§9
Die Kirchenbeamtenbesoldungsordnung wird durch § 
1 Oa erganzt: 

§ 10a

Da nach § 6 Absatz 1 b berechnete und festgesetzte 
Besoldungsdienstalter wird um zwei Jahre vorgezogen. 

§ 10

§ 22 Absatz 4 Satz l der Kirchenbeamtenbesoldungsord
nung erhält folgende Fassung:
Um die Versorgung ganz oder teilweise zu sichern, kann 
eine vertragliche Regelung getroffen werden, aufgrund 
derer ein öffentlich-rechtlicher Versichcnmgsträger 
Renten zahlt. 

§ 11

§ 66a Satz 1 und Satz 2 erhalten folgende Fassung:
Die Anrechnung erfolgt von dem Zeitpunkt ab, von dem 
die Leistungen von dem öffentlich-rechtlichen Versiche
nmgsträger gewährt werden. Nachzahlungen und Ände
rungen der Leistungen sind von der zuständigen kirch
lichen Stelle zu berücksichtigen. 

§ 12

Die bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 6 
Absatz 1 b der Kirchenbcamtenbesoldw1gsordnung be
rechneten und festgesetzten Besoldungsdienstalter 
werden um 2 ,Jahre, die nach§ 6 Absatz la in Verbin
dung mit § 6 Absatz 5 der Kircbenbeamtenbesoldungs
ordnung berechneten und festgesetzten Besoldungs
dienstalter werden um drei Jahre und die nach § 6 
Absatz 1 b in Verbindung mit § 6 Absatz 5 der Kirchen
beamtenbesoldungsordnung berechnden und festge
setzten Besoldungsdienstalter werden um fünf Jahre 
vorgezogen. 

§ 13

Diese Verordnung tritt am 1.10.1990 in Kraft. Für die 
Gliedkirchen wird sie vom Rat in Kraft gesetzt, nachdem 
diese jeweils zugestimmt haben 

Berlin, den 05.09.1990 

Der Rat 
der Evangell�en Kirche der Union 
- Bereich DDR -
gez. Dr. Rogge
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Anlage 2 

Bes eh 1 uß 

Gemäß § 67 der Ffarrbesoldungsordnung beschließt der 
Rat mit Wirkung vom 1. 10. 1990 folgende Besoldungs
tabelle für Ffarrer: 
I. Das Grundgehalt (§ 4) beträgt monatlich:

bis zu 2 Jahren 910,00 DM 
nach 2 Jahren 950,00 DM 
nach 4 Jahren 
nach 6 Jahren 
nach 8 Jahren 
nach 10 Jahren 
nach 12 Jahren 
nach 14 Jahren 

nach 16 Jahren 

nach 18 ,Jahren 
nach 20 Jahren 
nach 22 Jahren 
nach 24 Jahren 

nach 26 Jahren 

990,00DM 
1030,00 DM 
1 070,00 DM 
1 110,00 DM 
1150,00 DM 
1 190,00 DM 

1230,00 DM 

1270,00 DM 
1.310,00 DM 
1 425,00 DM 
1475,00 DM 

1 525,00 DM 

nach 2 8  Jahren 1 575,00 DM 

II. Zulagen zum Grundgehalt

(1) Die Superintendentenzulage gernäß § 14 Ab
satz 1 beträgt monatlich 80,00 DM.

(2) Die Ephoralzulage gemäß § 14 Absatz 2 beträgt
monatlich 160,00 DM.

III. Der bei der Berechnung der ruhegehaltsr.h.lgen
Dienstbezüge zu berücksichtigende Ortsau1chlag
(§§ 25 Abs. lb u. 26) beträgt monatlich für Versor·
gungsberechtigte mit Wohnsitz in

a) Berlin 370 DM 

b) DDR 280DM 

c) BRD/Berlin {West) 370DM 

Berlin. den 05. 09. 1990 

Der Rat 

Anlage 3 

der Evangelischen Kirche·der Union 
Bereich DDR -

gez. Dr. Rogge 

Beschluß 

zur Änderung des Beschlusses A des Rates der Evange· 
lischen Kirche der Union - Bereich DDR -

vom 05.09.1990 

Beschluß A Abschnitt IV Absatz 2 erhält mit Wirkung 
vom 1.10.1990 folgende Fassung: 
Versorgungsberechtigte, die ausschließlich auf ihre 
kirchlichen Versorgungsbezüge angewiesen sind, erhal
ten als Mindestversorgungsbezüge monatlich: 

Ruheständler 
Witwen 
Vollwaisen 
Halbwaisen 

Berlin. den 05. 09. 1990 

Der Rat 

672,00DM 
495,00DM 

. 220,00DM 
165,00DM 

der Evangelischen Kirche der Union 
- Bereich DDR -

gez. Dr. Rogge

Anlage 4 

Vero rdnung 

über die Erhöhung kirchlicher Versorgungs
bezüge vom 5.9.1990 

Unter Beachtung von Artikel 21 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 15 Absatz 3 der Ordnung der Evangelischen 
Kirche der Union hat der Rat beschlossen: 

§ 1

Versorgungsbezüge, die in der Zeit vom 1. 2. 1965 bis 
zum 31.10.1990 nach den Besoldungsordnungen vom 
13. 10. 1964 berechnet wurden, werden auf der Grund
lage der ab 1. 10. 1990 Jeweils geltenden Besoldungsta
bellen umgerechnet.

§2

(1) Versorgungsbezüge, die nach den vor 1965 gelten
den Besoldungsverordnungen berechnet und nach der
Verordnung vom 31. 5. 1989 über die Erhöhung kirchli
cher Versorgungsbezüge erhöht wurden, werden um
folgende monatliche Beträge angehoben:

die gesetzlichen Ruhegehälter um 
die gesetzlichen Witwengelder um 
die gesetzlichen Halbwaisengelder um 

633,- DM 
380,- DM 

76,- DM 
die gesetzlichen Vollwaisengelder um 126. DM 

(2) Die so erhöhten Versorgungsbezüge dürfen Jedoch
nicht die ab 1.10.1990 zu zahlenden höchstmöglichen
Versorgungsbezüge der Jeweiligen vergleichbaren Besol
dungsgruppe übersteigen. Für Kirchenbeamte ist bei der
Berechnung der höchstmöglichen Versorgungsbezüge
mindestens von der Eingangsgruppe des gehobenen
Dienstes gemäß Kirchenbeamtenbesoldungstabelle und
bei Predigern von der Ffarrbesoldungstabelle auszuge
hen.
/3) Bezieht ein Versorgungsberechtigter neben seinen 
gesetzlichen Versorgungsbezügen Arbeitseinkommen, 
so wird dieses nach Maßgabe der Ziffer V des Beschlus
ses A des Rates angerechnet. 
(4) Bezieht ein Versorgungsberechtigter neben seinen
gesetzlichen Versorgungsbezügen Rente aus der Sozial
versicherung, so wird dieses nach § 61 Ffarrbesoldungs
ordnung bZ'W'. nach § 58 Kirchenbeamtenbesoldungs-

http:1,310.00
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ordnung angerechnet. 
Diese Verordnung tritt am 1. 10. 1990 in Kraft. 
Berlin, den 05.09.1990 

Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union 
- Bereich DDR -

gez. Dr. Rogge

Nr. 2) Vereinbarung Rentenversorgung 

Ev. Konsistorium 
B 21113 - 22/90 

Greifswald, den 30. 11. 1990 

· Nachstehend wird die Vereinbarung zur Ändenmg der
Vereinbarung vom 28. März 1980 ttber die Rentenversor
gung für auf Lebenszeit angestellte Mitarbeiter der Evan
gelischen Kirchen und deren Hinterbliebene veröffent
licht.
Wirverweisenaufdie o.g. Vereinbarungvom 28, 3. 1980
zwischen dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne
und dem Bund der Evangelischen Kirche, die im Amts
blatt Greifswald 1980 Nr. 6, S. 42 abgedruckt ist. 

Harder 
Konsistortalptäsident 

Verein barung 

zur Änderung der Vereinbarung vom 28. März 1980 
über die Rentenversorgung für die Lebenszeit ange
stellte Mitarbeiter der Evangelischen Kirchen und 
deren Hinterbliebene 

Diese Vereinbarung wird ZWischen dem Ministerium für 
Arbeit und Soziales und dem Bund der Evangelischen 
Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik für 
die 

Evangelische Landeskirche Anhalts 
Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg 
Evangelische Kirche des C',örlitzer Kirchengebietes 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklen
burgs 
Pommersche B:vangelische Kirche 
Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens 
Evangelisch-Lutherische lilichc in 'Ibüringen 

soWie für die Evangelische Kirche der Union und den 
Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen 
Demokratischen Republik abgeschlossen. 

Im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 28. Juni 1990 
über die Sozialversicherung (GBl. I Nr. 38, S. 486) und 
dem Rentenangleichungsgesetzvom 28. Juni 1990 (GBl. 
I Nr. 38, S. 495) wird folgendes vereinbart: 

1. Auf die nach der Vereinbarung gezafilten Renten
finden die Bestimmungen des Rentenanglelchungs
gesetzes entsprechend Anwendung.

2. Der § 3 Abs. 2 der Vereinbarwig erhält folgende
Fassung:

.,(2) Empfänger einer. Rente nach der Vereinbarung
erhalten Sachleistungen wie krankenversicherte
Rentner der Sozialversicherung"'.

3. Der§ 3 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 

„Ansprnchsberechtigten, die nach dem 18. Mai
1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundes
republik Deutschland einschließlich Berlin (West)
genommen haben, wird bei Vorliegen der Voraus- ·
setzungen nach der Vereinbarung Rente durch die
Sozialversicherung der Deutschen Demokratischen
Republik ge?filllt. Die Bestimmungen des § 20 des
Rentenangleichungsgesetzes fmden entsprechend
Anwendung."

4. Der§ 17 Abs. 2 Buchstabe c erhält folgende Fas
sung:

..c) Brnttoeinkomm�n innerhalb der letzten 240 Ka
lendermonate der Tätigkeit als Mitarbeiter vor Be
ginn des Rentenanspruches bis zur Höhe von 600,
- M monatlich für die Zeit bis zum 30. Juni 1990
und bis zur Jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze
für die Zeit ab 01. Juli 1990."

5. Der § 17 Abs. 2 ·Buchstabe e erhält folgende Fas
sung: 

„e) Gesamtbetrag des Bruttoeinkommens über 600. 
- M monatlich von dem unter d) genannten Zeit
punkt bis einschließlich des Monats Juni 1990. •

6. Der § 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der von den zuständigen Kirchen zu zahlende
Beitrag für Jeden Mitarbeiter beträgt ab 01. Juli 
1990 18,7 Prozent des Bruttoeinkommens bis zur

Jeweiligen monatlichen BeitragsbemessW1gsgrenze
für die gesetzliche Rentenversichenmg. Bekannt
machWlgen des Ministers für Arbeit rmd Soziales
über die Verändenmg des Beitragssatzes zur ge
setzlichen Rentenversichenmg gelten auch für die 
Beitragszahlungen nach der Vereinbanmg". 

7. Der § 24 Abs. 2 der Vereinbarung Wird gegenstands
los. 

8. An die Stelle der in der Vereinbarung vom 28. März
1980 genannten „Staatlichen Versichenmg der
Deutschen Demokratischen Republik" tritt ab O 1.
Juli 1990 die „Sozialversicherung der· D<;utschen
Demokratischen Republik�.

9. Diese Vereinbarwig tritt mit Wirkung vom 01. Juli
1990 in Kraft. 

Derlin. dell JO. August 1990 

Bund der Evangelischen Kirchen 
in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
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Ministerium für Arbeit und Soziales 
Staatssekretär 

Dr. Kochan 
Bischof Dr. Demke 
Vorsitzender der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen 
in der DDR 

Oberkirchenrat Ziegkr 
Leiter des_ Sekretariats des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR 

Nr. 3). Vergütungsordnung 

Konsistorium 

B 21701 5/90II Greifswald, den 30. 11. 1990 

Mit der nachstehend abgedruckten Verordnung vom 14. 
September 1990 (Anlage 1) hat die Kirchenleitung die 
\'On der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitung am 
1. September 1990 beschlossene Neufassung des § 4
Vergütungsordnung für Mitarbeiter im kirchlid1<:11 
Dienst in der ab l. Januar 1981 geltenden Fg%'1ng 
sowie die gleichzeitig beschlossene Vergütun�s•al,i:Ue 
,Artlage 2) mit \Virkung vom l. Oktobe1. 19HO tll Kraf; 
gesetzt. Die Vergutungsordnung in der bisher�- !·enden 
lassungbt \·eröflentlid1t im Arnt;,blatt 191-ll ."J r J,',i S 
22, l9B5 Nr. 4, S. 3;3 und l'-l90 Nr 2, S 13 
Im i,bri_Q('n wirr! auf 
1 . 10. i m.io - B 2 l ·,'O 1 
nun(! ,·('n,ieS('l1 

1.11,:-;c:r f,1.uHJ�(hre1';;·11 vorn 
:') /90. betr. Yerg1it u 11.1,,on 1 

Anlage 1 

l lardcr
Konsistorialpräsident

VERORDNUNG 

vom 14. Septemb er 1990 

zur Änderung des§ 4 Vergütungsordnung für Mitarbei
ter im kirchlichen Dienst Jn der ab 1. Januar 1981 
geltenden Fassung (Amtsblatt 1981 Nr. 3/4 S. 24) und 
von Anlage 2 Ziffer 1 zu dieser Ordnung in der ab 1. 
Januar 1990 geltenden Fassung (Amtsblatt 1990 Nr. 2 S. 
13) 

§ 1

Die Kirchenleitung hat gemäß Artikel 132 Absatz 2 
Kirchenordnung die Neufassung von§ 4 Vergütungsord
nung und von Ziffer 1 der Vergütungstabelle entspre
chend dem Beschll.U3 der Konferenz der Evangelischen 
Kirchenleitungen in der DDR vom 1. September 1990 
beschlossen. 

§2

Durchführungsbestimmung en erläßt das Konsistortum. 

§3
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1990 in Kraft. 

Greifswald, den 14. September 1990 

(LS) 

Anlage 2 

Die Klrche.nleitung 
Affeld 
Amtierender Vorsitzender 

Beschluß der Konferenz der Evangelischen 
Kirchenleitungen in der DDR vom 1. Septem
ber 199.0 

l . § 4 der Vergütungsordnung für Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst in der Fassung vom 8. 11. 1980 
erhält folgende Fasstmg: 
Das Vergütungsdienstalter beginnt mit dem Ersten 
des Monats, in dem das 21. Lcbensjalll' vollendet 
wird. Mitarbeiter, die vor dem 21. Lebensjahr einge
stellt werden, erhalten bis zur Vollendung des 23. 
Lebensjahres das Anfangsgehalt der ersten Lebens
altersstufe. 

2. Die Vergütungstabelle für Mitarbeiter im kirchli
chen Dienst erhält folgende Fassung:
(siehe Tabelle)

:3. Die l(onfercnz der Evangelischen Kirchenleitungen 
bittet die Glledklrchen, den vorstehenden Beschll.U3 
für ilu'en Bereich zu übernehmen. Die Gliedkirchen 
sollen den Zeitpunkt festseuen, zu dem der Be
schluß für ihren Bereich jeweils 1n Kraft tritt. 

4. Für die Dienststellen und Einrichtungen des Bun
des der Evangelischen Kirchen 1n der DDR w:trd der
Beschll.U3 zum 01. 10. 1990 in Kraft gesetzt .

. 

derlin, den. 1. September 1990 

Der Vorsitzende 
der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen 
in der DDR 
gez. Dr. Demke 
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Grnndvergo.tung Vergütungsgruppe 
der Lebensalters-
stufe nach 
vollendetem 
Lebensjahr 
(mtl. in DM) X IX vrn \,11 

21 530 570 615 685 
23 545 585 630 700 
25 560 600 645 715 
27 575 615 660 73 0 
29 5 90 630 67 5 74 5  
31 605 645 6 90 760 
33 620 660 705 77 5 
35 635 67 5 720 79 0 
37 650 690 73 5 8 05 
39 750 820 
41 835 

43 850 
4 5  
4 7  

Ortszuschlag: 2 80 DM --- --�- --- --�- ---- -- ··-

ß. Hinweise �uf staatliche Gesetze 
und Verordnungen 

C. Personalnachrichten

Ordiniert 
wurde ,1m 28. Oktober 199 0 in der Kirche z11 Ifröslin 
durch Propst Haberecht der Kandidat Stephan Kr t s c 
h i 1. 
Entsandt 
Pfarrer Stephan Kr t s c li i I zum 1. Septernber 19 90 in 
die Pfarrstelle Kröslin. Kirchenkrels Wolgast. 
Berufen 
Pfarrer Hans-Joachim M ö 11 e r  - Tit el, Hohenmocker, 
zum Superintendellten des Kirchenkreises Altcntreplow 
(Dienstsitz Hohenmocker) zum 1. Oktober 1990: einge
ff1hrt am 4. November 1990. 
Pfarrer Reinhard W i t t e zum 1. Oktober 1990 in die 
Pfarrstelle De rn mi n. Bartholomaei Ill. Kirchenkreis 
Demmin; eingeführt am 7. Oktoqer 1990. 
Ausgeschieden 
Pfarrer Joachim Pu t t kam m e r, Greifswald - St. 
Nikolai, Kirchenkreis Greifswald-Stadt, zum 30. Novem
ber 1990 wegen Übernahme einer anderen Tätigkeit. 
Landesjugendpfarrer Johannes A ff o l d e r b a c h. 
Anklam, wegen Übernahme eines Amtes in der Sa<:'hsi
schen Landeskirche. 

D. Freie Stellen

Die evangelische St. Stephans-Gemeinde in Gartz/Oder 
sucht für die freigewordene Pfarrstelle eine Pastorin oder 

VI V N m II 

740 80 0 910 1100 
760 830 94 5 1150 1250 1 550 
7 80 86 0 98 0 1200 1 310 1620 
800 890 1 015 1 250 1370 1690 

820 920 1 050 1 300 143 0 1760 
840 950 1085 1350 1490 1830 
860 98 0 1 120 1400 1 5 5 0  1900 
880 1 010 1 155 1 4 50 1610 l 97 0
90 0 l 040 1190 150 0 1670 2040
920 1070 1225 1550 173 0 2110 
940 1100 126 0 1 600 1790 2180 
960 1 130 129 5 1650 1850 2250 

l 160 1330 1700 1 910 2320 
23 90 

�.- -•- - ·-·· 

einen PfarreL Gartz ist eme KJeinstadt mit 2 200 Einv,oh
nern in landschaftlich schoner T,agc qn der unteren 
Oder. Kindereinrichtungen u:::1d eme lü-Klassen:,;d1ule 
befinckn sich am Ort. In Schwedt (15 km) kann das 
Gymnasium und in Angenuündc ,JH km) die e1 we1tcrtc 
Oberschule besucht werden �ach Schwedt und 1�nge
rn1ündc sowie in viele, 1r111ic·L(cndf'. [)('>rfc, !,,:steht Bt1s-,e1·
bindung. 
Die Gemeinde frc1,t sich a11f emen engd:Derten Seelsor
ger, der Freude an vielseitiger Gemeindearbeit hat. Das 
in den letzten ,Jahren ne11errid1tete. !!TOß?(1gi_l;!c Gemein
dezentnun. ausgestattet m.it einer modernen Orgel. bie
tet vielfältige Möglichkeiten. 
E:m aktiver Gemeirnkkirchcnrat mvchtc seiner neuen 
Pastorin oder seinem neuen Ffarrer- gern zur Seite ste
hen. Die Mitarbeit des Ehepartners ist in der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie in der kirchenmusikalischen_Arbett 
möglicQ. Mitzubetreuen ist Friedrichsthal (110 Einw.). 
Anfragen beantworten die Vorsitz.ende des Gemeindekir· 
chenrates Fr-au Svlvia Steinhauser. 1322 Gartz/O. bzw. 
Ffarrer Schirr, 1321 Hohenselchow. Tel. Casekow 496. 
Bewerbungen sind über das Konsistorium der Pommer
sehen Ev. Kirche, Bahnhofstr. 35/36, 2200 Greifswald 
an den Gemeindekirchenrat Gartz zu richten. 
Wer hat Mut. in Zirkow auf Rügen Gemeindeaufbau zu 
leisten und im Sommer auc-h für Urlauber da zu sein? 
Gesucht wird ein(el einsatzfremltge(rj Pfarrer oder Pasto
rin. Mitarbeit des Ehepartners ist möglich und er
wünscht (z. B. für Kate<'hetik. Orgel-bzw. Kilsterdienst). · 
Es Ist Gemeindewahl. Eine große Wohnung im rekon
struierten Pfarrhaus mit Bad und WC (4 Zimmer einschl. 
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Amtszimmer im Erdgescho_ß. 2 Zimmer im Obcrgescho_ß) 
steht zur Verfügung. Großer Garten ist vorhanden. 
Schule in Binz. Erweiterte Oberschule in Bfrgen. Es 
besteht gute Busverbindung in beide Richtungen. Mitzu
vcrsorgcn ist die Kirchengemeinde Lancken-Granitz. 
Dort ist ein Gemeindediakon tätig. der auch ein Rüstzei
tenheim des Ev. Jungmännerwerkes betreut. Bewer
bungen sind zu richten an den c.:;.emeindckirchenrat 
Zirkow/Rg„ z. Zt. Pfarrer Dr. Biennarm. 2331 Vilmnitz/ 
Rg .. Pfarrhaus, TeL P.-,1tbus 590, über das Ev. Konsisto
rium in 2200 Greifswald, Bahnhofstr. 35/36. 

E. Weitere Hinweise

Nr. 4) Orgelbaufragen 

Stralsund. den 08. 11. 1990 
T1�l, '. Oü/90 
OFB H 

Es ,,ird enicut clarauf ilufmerksam gemacht. daß Aufträ
ge ailer An an Orgclb;iucr nur nach vorheriger Abspra-
che mit dem Landeskirchlichen Orgelfachberater Kl\-ID 
Prost. W. Pieckallee 16. 0-2300 Stralsund, Telefon 4651 
,·ergeben werden dürfen. 
So erfreulich es ist. daß wieder Orgelbauer für Repata,u
rarbeiten, Stimmungen und Neubauten reichlicti zur 

Verfügung stehen, so sehr muß darauf geacht"1 ,verden. 
da,,0 die Gcmei.nden nur rmt einwandfreien Arbeiten 
bedient werden. Nicht Jeder Orgelbauer, der sich zu 
Arbeiten anbietet, kann kritiklos beauftragt werden. 
Der Orgelfachberater kann im Zweifelsfall kurzlrisl.ig in 
Zusammenarbeit mit Kollegen der nordelbischeu Kirche 
die Gemeinden beraten. 
ßnc1ts früher abgeschlossene Verträge bcl1alten w-citer
hin ihre Gültigkeit. Sie zu stornieren, sollte nach Mög
lichkeit vennieden werden. Vor dem 01.07.1990 ange
arbeitetc, Jedoch bis dahin noch nicht bezahlte Leistun
gen werden 2:1 vergütet. 
Allen Neu- und Nachkalkula!.ionen müssen zwangsläu
fig erheblic.h höher ausfallen, als bisher kalkuliert. Im 
Einzelfall m uB erwogen wer-den, ob z,,r Absichcnmg der 
Aufträge Bank-Kredite aufgenommen werden sollten. 
Hierzu bedarf es der Genehmigung des Ev. Konsif\tc.l
riums. Rückzahlungsfreie Beihilfen können vou Se1te'l 
kirchlicher Behörden nicht mehr gezahlt werden. 

Dietrich W. F ··o 

F. Mitteilungen für den Kirchlichen
Dienst

Nr. 5) Kirchbau, Chance oder Ballast bei uns 
in Pommern 

- Vortrag von Kirchenoberbaurat Kirmis auf der
Tagung der Herbstsynode am 2.11.1990 -

Hohe Synode, Herr Präses, meine Damen und Herren! 
Vor über 6 Jahren habe ich auf der Frühjal:rrssynode 
1984. hier an gleicher Stelle, einen Vortrag zum lbema 
.,Kirchbau, Chance oder Ballast bei uns in Pommern" 
gehalten. Weder die Fragestellung noch die grundsätz
lich inha!Uichen Ausfühnmgen zum kirchlichen Bauen 
haben meines Erachtens auch angesichts der neuen 
Situation ihre Aussage und Gültigkeit verloren. 
Ich muß mich dazu nicht wiederholen. - Es liegt auch 
nicht in meiner Absicht, Ihnen einen Rechenschaftsbe
richt über die Tätigkeit der Bauabteilung des Konsisto
riums oder die klrchbaulichen Leistungen und Aktivitä
ten in unserer l.andeskircbe seit 1984 zu geben. -
Ebensowenig kann mein Beitrag die Fragen des kirchli
chen Bauens aufarbeiten, ,vie sie uns von der VIII. 
Landessynode auf ihrer 3. ordentlichen Tagung vom 
No,·cmber 1987 zur Behandlung als Tagungsordnungs
punkt auf einer der nächsten Synoden in Auftrag gege
ben \vurden. Im Vollzug der Wende und des Einigungs
vertrages haben sid1 närnlic.h in der Bauwirtschaft Ver
ändenmgen in so gravierendem Maße ergeben. daß die 
damalige Aufgabenstellung als überholt angesehen wer
den muß. Das schließt natürlich die Behandlung des 
Themas Kirchbau unter Ben1cksichtigtmg der veränder
ten Ausgangspunkte„ und neuen Problemstellungen
nach einer gewissen Ubergangszeit auf einer nächsten 
ordentlichen Synode nicht aus. Mit meinen heutigen 
Ausführungen will ich versuchen, die veränderte Situa
tion der Bauwirtschaft mit ihren neuen Ordnungen und 
Gesetzmäßigkeiten und deren Auswirkungen auf den 
Bereich der Kirche darzustellen. Ich möchte aHf Struk
turverändenm.gen und Verantwortlichkeiten, auf das 
Rollenspiel der verschiedenen Partner auf dem Bausek
tor und auf Einflußfaktoren der Preisgestaltung hinwei
sen. 

Mein Vortrag steht unter dem Thema: 

„Situation und Aufgaben des Kirchbaus unter den 
neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen·, 

Er hat folflende Gliederung; 
L Zur Situation der Bauwirt.Schaft 
2. Zur Situation des Kirchbaus
3. Aktuelle Aufgaben des Kirchbaus
4. Neue Strukturen und Ordnungen im Kirchbau
4.1. Wettbewerbsverfahren W1d Architektenverträge

nach der HOAI 
4.2. Ausschreibungen und Angebotsverfahren nach 

d�rVOB 
4.3. Aufgaben und Struktur der kirchllchen Bauabtei

lung 
4.4. Zur Bildung emes Landeskirchlieben Bauaus

schusses 
5. Schlußwort
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l. Zur Situation der Bauwirtschaft 
4 Jahrzehnte währende sozialistische Planwirtschaft; 
nach einem zentralistischen, von der Einheitspartei 
vorbestimmten Planungssystems und kollektivistischer 
Ideologie haben nicht nur die Bauwirtschan in unserem 
Land, sondern die Wirtschaft insgesamt und die Men
schen nachhaltig geprägt und bestimmt. Handwerk und 
Gewerbe wurden zurückgedrängt, mittelständische 
Unternehmen und Produ�onsgenossenschaften in 
volkseigene Betriebe umgewandelt, unüberschaubare 
Kombinate gebildet und bewährte Strukturen bewußt 
zerstört. Ein qualifizierter Ingenieur- und Architekten
stand sah sich in die Bedeutungslosigkeit und Anonymi
tät versetzt. ParteidiSZiplin und ideologischer Gehorsam 
hatten Vorrang vor fachlicher Befähigung und Lei
stungsvermögen. Die Wirtschaft in unserem Lande war 
bestimmt durch Mangelverwaltung, Subventionierung. 
Beziehungen und Privilegten. Uneffektiver Zeit- und 
Krafteinsatz wurde den Menschen abverlangt. um Pla
nungs- und Bilanzierungsprobleme zu lösen, ständige 
Engpässe zu überwinden und in alternativen Provisorten 
zu bauen. Resignation. Gleichgültigkeit, sinkende Ar
beitsproduktivität und mangelnde Arbeitsmoral waren 
in vielen Baubüros und auf den Baustellen zu verzeich
nen. Die Wirtschaft lebte in starkem Maße von der 
Substanz und einer zunehmenden Belastung der Um -
weit. Von den Spuren einer verfehlten und gescheiterten 
sozialistischen Wirtschaftspolitik zeugen u. a. desolate 
Städte, vernachlässigte Dörfer. gefährdete historische 
Gebäude. schlechte· und W1Zureichende Straßen, be
drohte Flüsse und Wälder. Der Bewahrung überkomme
ner Bausubstanz wurde kaum Aufmerksamkeit ge
schenkt. Wir haben emen gesamtkuliurellen Verfall mit 
einer kaputtregierten Kulturlandschaft und verkümm
ter Architektur zu verzeichnen. Neben einigen spektaku
lären Investitionsvorhaben und ausgewählten Restau
rierungsmaßnahmen an Repräsentationsbauten lag das 
Schwergewicht der Bautätigkeit .in der DDR mit der 
eigens entwickelten. einfachen und schnellen Montage
bauweise auf dem Wohnungsbausektor. Ganze Altstadtc 
bereiche und Neubaugebiete wurden so umgestaltet und 
uniformiert. Aber nicht einmal der ehrgeizige Auftrag der 
Partei „die Wohnungsfrage als soziales Problem· bis 
1990 zu lösen, erwies sich als realistisch. 
Der wirtschaftliche Zusammenbruch in unserem Land 
war vorprogrammiert und wir vollziehen zur Zeit nur, 
was früher oder später ohnehin nicht aufzuhalten gewe
sen wäre. 
Im Unterschied zur sozialistischen Planwirtschaft wurde 
in Westdeutschland die soziale Marktwirtschaft entwick
elt, ein Wirtschaftssystem mit funktionierender Wettbe
werbsordnung und freier Preisgestaltung bei weitgehen
der sozialer Absicherung immer stärkerer ökologischer 
Ausrichtung und hoher Gcldwcrtst.J.bilität. 
Dieses System hat sich bewährt, ist überaus erforderlich 
und läuft nach optimal ausgeprägten Strukturen und 
Ordnungen. Wir kennen das Erreichte aus eigener An
schauung, wissen um den unvergleichlich besseren 
Zustand der Städte und Dörler. der histoiischen Gebäu
de, auch der Kirchen. 
Wir sind beeindn1ckt YOn neuen Architektur- 1md Inge
nieurleistungen. vom Ausbau des Straßennetzes und 
der Verkehrseinrichtungen, von dem Bautempo und der 
hohen Qualität der Ausführung, 
Gestützt wird diese Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft 
durch gut ausgebildete Fachkräfte auf allen Ebenen, 
eine starke Znheff.".rindustrie auf dem llaustoffsektor 
und einen hohen Grad an Spezialisien.lllg, Mechanisic
n.mg und Automatisierung. 

Sicher, auch in Westdeutschland ist es auf dem Bausek
tor nicht ohne Fehlentwicklungen abgegangen, ich erin
nere an die F1ächenabrisse in den Städten nach dem 
Kriege und verweise auf die vielen ungeeigneten Materta
langebote. Natürlich vollzieht sich auch heute das Bauen 
dort nicht ohne Probleme. Aber diese Probleme sind 
andere als in unserer bisherigen Wirtschaft. sie sind 
lösbar und gehen in der Regel nicht zu Lasten der 
Substanz. 

Ich habe die Gegenüberstellung der Bauwirtschaft in Ost 
und West beW\.lßt so ausführlich dargestellt, um deutlich 
zu machen, was sich hier in Ostdeutschland eigentlich 
auf diesem Sektor zur Zeit vollzieht. Plötzlich und unvor
bereitet sehen sich die Menschen mit der Einführung des 
neue� Wirtschaftssystems konfrontiert. Ein tiefgreifen
der Umdenk- und Lempro� hat eingesetzt. Das 
schnelle Erlernen der Methodik, das Beherrschen der 
Spielregeln, das Wissen um die Rollenverteilung, die 
qualifizierte Leistung sind unverzichtbare Faktoren für 
ein effektives Handeln in einem auf Marktwirtschaft und 
Wettbewerb olientierten System geworden. Um die erfor
derliche Perfektion der Handlungsabläufe zu erreichen, 
bedarf es einer Qualifizierung aller Fachkräfte, cler Her
ausbildung funktionierender Strukturen und ein wenig 
Zeit. Wir leben in einer Übergangsphase und sind dabei, 
das alte System zu überwinden. Das sollten Wir bei aller 
Ungeduld nicht vergessen. 

2. Zur Situation des Kirchbaus

Kirchliches Bauen vollzieht sich zwar entsprechend der 
eigenen kirchlichen Notwendigkeiten und Möglichkei
ten, unterliegt aber in starkem Ma.Be der gesamtbauwirt
schaftlichen Situation, So hatten wir in den letzten 
Jahren wohl zunehmend schwieligere und komplizierte
re Bedingungen zu überwinden, zugleich aber auch ein 
ständig steigendes Bauvolumen· zu verzeichnen. Die 
Hauptarbeit im Kirchbau lag in der Organisation von 
Material und Handwerkerkapazität. in der Überwindung 
von Engpässen. im Improvisieren und in der Beschäfti
gung mit der Bilanzien.mgsproblematik. Zwei Drtttel des 
dringenden kirchlichen Baubedarfs blieben Jährlich 
unberucksichtigt. Das maj3te zwangsläufig zur Scha
densvergrößenmg, Bestandsgefährdung und zum Ver
lust führen. Die Folgen vernachlässigter Bauunterhal
tung und Sanien.mg auf Grund fehlender und nicht 
recht.zeitig zur Verfügung gestellter Baukapazitäten 
haben wir mit dem Einsturz des Pasewalker Kirchturms 
Ende 1984 schmerzlich zu spüren bekommen. Ich erin
nere mich noch gut, wie ein maßgeblicher Vertreter des 
damaligen Rates des Bezirkes Neubrandenburg mir· 
angesichts dieser Katastrophe sagte: .. Ihr in der Kirche 
müßt endlich Jemen mit Verlusten zu leben". 

Trotz dieser clcprimiere.ndcn Prophezeihung ist es mög
lich gewesen. Schäden zu begrenzen, 1.u1se..re kirchlichen 
Gebäude bis auf wenige Ausnahmen zu erhalten und 
manches Neue und auch Schöne zu schaffen. \Velche 
Grundlagen und welche Fak-toren waren dafür aus
schlaggebend? Zuerst wäre das Engagement der Pasto
ren t.md Gemeinden anzuführen. Wieviel Belastung 
haben sie durdi die unzulänglichen Baumöglichkeiten 
a11.fsich nehmen müssen. wic,iel Zeit muJ�ten sie opfern 
und "'ieviel Enttäusdnmgen hinnehmen. Denken wir 
dabei nur an den nunmehr auslaufenden Sektor der 
Feierabendtätigkeit, die damit verhundene Organisa
tion, Betreuung und Verantwortung. Wlr sollten dank
bar da.für sein, d� unsere Pfarrer und Gemeinden 
angesichts der desolaten ba11v..irtschaftlichen Gegebe.n
hciten nicht in Stagnation und Resignation Yerfallen 
sind. 
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Dank.bar dfufen wir auch bei aller Problematik auf die 
Leistungen des Landesktrcblld1en Bauhofes und der 
kirchlichen Baubrigaden in den letzten Jahren zurück
blicken. Aufgrund der neuen wirtschaftlichen Situation 
haben diese Einrichtungen Jetzt die Be<leutung verloren, 
wurden aufgelöst bzw. daraufhin orientiert. 
Ein weiterer Faktor sind die Privilegien. Erst Jetzt wird 
uns bewußt. wie stark wir als Kirc.he prtvilegiert waren -
und v.1e wir alle wissen - nicht nur auf dem Bausektor. 
Bis zum 30. 6. dieses Jahres hatten wir - als Religions
gemeinschaft der Bevölkerung gleichgestellt - mit Aus
nahme des Valutaprogramms für fast alle Bauleistungen 
statt der wiederholten Preissteigerungen nur die Preis
basis 1966 zu zahlen. Das war rund die Hälfte der 
Baupreise der Preisbasis 1986. Durch den Wegfall dieser 
Subvention tmd die nunmehr freie Preisgestaltung er
höht sich der Baupreis für die Kirche um das 3 bis 4fache 
zuzüglich der Kosten für die Planung. Das schafft erheb
liche Finanzienmgsprobleme Im Bausektor, zumal auch 
die kirchlichen Gelder mit der Währungsunion abgewer
tet wurden und die Kollekten vielfach rückläufig sind. 
Der bevorstehende Wegfall der Subventionen auf dem 
Energiesektor bei Elektro- und Gasgebühren sov.ie auch 
bei den Preisen für feste Brennstoffe v.ird sich zusätzlich 
besonders stark auswirken. Die Kosten werden gerade 
für die Behei7,ung von Kirchen um ein Mehrfaches stei
gen und installierte bzw. konzipierte Elektroheizw1gen 
infragestellen. In besonderem Maße waren wir aber bis
her durch die finanzk·lle Unterstützung unserer Partner
kirchen auf dem Bausektor begünstigt. Allein in der 
Pommerschen Landeskirche wurden uns über die zen
tralen Valutaprogramme, wie das Sonder, Neubau- und 
das Kleinbauprogramm Baumaßnahmen von über 2�. ·
Mio DM ennöglicht. Zur Zeit laufen noch einige Ruivor
haben über diese Programme, auch in unserer Landes
kirche. Ich verweise hierzu auf den Bericht des Konsisto
riums. Die Fortsetzung dieSt�r Hilfen über das Jahr 1992 
hinaus ist Jedoch infrage gestellt. Zusätzlich zu diesen 
Programmen finanziert die Nord-Elbische Partnerkirche 
seit einigen Jahren für unsere Landeskirche ein Dorfktr
chensanienmgsprograrnm. 5 Dorlkirchen konnten bis
her über dieses Fonds wieder aufgebaut bzw. saniert 
werden. Das Programm wurde Inzwischen forciert und 
wird weiter geführt werden können. 
Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch das Pfarrhaussa
nierungsprogramm. Im Rahmen dieser Möglichkeit 
konnten In Pfarr- und Mitarbeiterwohnungen unserer 
Landeskirche über l 00 Zentralheizungen, in der Regel 
verbunden mmit sanit.ärteclmischen Verbe&...-serungen 
aus Importmaterialien eingebaut werden. 
Besonders hilfreich haben sich in den vergangenen 
Jahren auch die unmittelbaren Partnerschaften zwi
schen den Kirdlenkreisen und den Gemeinden auf de1r 
Bausektor ausgewirkt. Über 60 Kirchen wurden mit 
importierten S-Pfannen neu eingedeckt und damit t„ 
ihrer Erhaltung gesichert, und ohne das berettgestclltt: 
Gen1stmaterial; wären uns viele Bauma.ßnahmen der 
letzten Jahre überhaupt nicht möglich gewesen. Jetzt 
haben wir eine Zäsur im Kirchbau zu verzeichnen. Ich 
halte es daher nicht nur für angebracht, sondern es ist 
mJr ein• Bedürfnis, bei dieser Gelegenheit und an dieser 
Stelle den Partnerkirchen und Partnergemeinden der 
westlichen Bundesländer für ihre großzügige.Jahrelange 
UnterstQtzung auf dem Bausektor sowie den Mitarbei
tern der Diakonischen Werke Rendsburg, Hamburg, 
Greifswald und Bremen für die .AbW'icklung der Einfuh
ren aufrichtig zu danken. Und· gestatten Sie mir auch, 
einen besonderen Dank an die Mitarbeiter des Baudezer
nats in der Nordelbischen Kirche für uneigennützige 
kontinuierliche Beratung und Begleitung zu lichten. 

3. Aktuelle Aufgaben des Kirchbaus
In der dcrneitigen Übergangsphase sind wir zwar nodl 
auf die Hilfe und Unterstützung unserer Partnerkirchen 
angewiesen, aber das Ende der zentralgeleiteten Pro
gramme nicht nur im Bausektor - ist abzusehen. 
Zukünftig müssen wir die anstehenden Bauaufgaben 
einschließlich der Finanzierung selbst lösen. 
Noch ungewohnt stehen uns plöt7Jk.h Firmen und Mate
rialien zur Verfü&l"\.Ulg, besteht die Möglichkeit lang ge
plante und notwendige Baumaßnahmen sofort einzulei
ten, wenn wir sie dann finanzieren können. Bauen hei.ßt 
also zuerst und mehr denn Je, das FinanZierungspro
blem zu lösen. Unsere Gemeinden müssen sich um die 
Mittelbeschaffung, stärker als bisher, selbst bemühen. 
Woher aber sollen die Gelder kommen? Nach wie vor 
werden die Möglldlkdten des kirchlichen Bauens stark 
von dem Steuer- und Spendenaufkommen abhängig 
sein. Eine der Einnahmequellen liegt aber zukünftig 
auch im Grundstücksbereich. La.ndwirtschaflliche Flä
chen, Sand- und Kiesgruben sowiekirchllcherWald und 
Jagden müssen gewinnbringend genutzt oder verpach
tet werden. Auch ein Verkauf ist im Einzelfall nicht 
auszuschließen. Woh.nmmgsmieten und Frtedhofsge
bühren sind so zu gestalten, daß die Einnahmen über 
den Unkosten liegen. Ansprüche aus e,11. unterlassener 
Werterhaltung gegenüber bisherigen Nutzern und Päch
tern sind geltend zu machen. 
Die Tatsache, daß unsere Landeskirche Eigentümer von 
rund 2/3 der dcnkmalswerten Bausubstanz In Vorpom
mern ist, muß künftig in einer angemessenen fmanziel
len Beteiligung des Staates an der Erhaltung ihren 
NiederSC'hlag finden. Bisherige Beihilfezahlungen der 
Denkmalpflege von Jährlich ca. 300, - 1DM können für 
künftige Beträge kein Maßstab sein. 
Förderungsmittel und Sonderfonds für Städte und 
Kommunen sollten anteillg auch unseren Kird1engc
bäuden zugute kommen. Die Gewinnung von Sponsoren 
kann zur Finanzierung von Baumaßnahmen genau so 
beitragen, wie Basare oder Benefizveranstaltungen. Im 
Einzelfall können über obJektbe-.wgene Kirchbau- oder 
Fördervereine Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen 
werden,.wie jetzt z. B. mit der Bildung des Fördervereins 
für den Wiederaufbau der St. Martenklrche Pasewalk. 
Auf die Möglichkeit über Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men nicht nur Dienstleistungen, sondern auch Bau
maßnahmen zu realisieren, soll gleichfalls hingewiesen 
werden. Wir müssen es sicher auch len1en, mit Krediten 
umzugehen, uns also notfalls zu verschulden. 
Schließlich bleibt unseren Gemeinden auch immer noch 
der Antrag auf eine landeskirchlichc Beihilfe. Die Auf
zählung der Finanzbeschaffungsmöglichkeiten ist sicher 
unvollständig. Der Phantasie und F1exibllität sollten 
jedoch in dieser Hinsicht keine Grenzen gesetzt sein.· 
Wichtig ist mir zu sagen, daß die Finanzierungsproble
matilc uns 1m Kirchbau nicht entmutigen darl. Das 
schließt natürlich nicht aus. daß Neubau-Investitionen'. 
zeitweilig auch mal zurückgestellt werden, obwohl zur 
Zeit relativ preisgünstig gebaut werden kann und in den 
nächsten Jahren auf Gnmd der konjunkturellen Ent
wicklung und Preisangleichung ein weiterer Kostenan
stieg zu erwarten ist. Auch Auswahlkrlterten nach der 
bautechnischen Dringlichkeit und der kirchlichen Not
wendigkeit sind wichtig geworden. Hier wird erneut· 
deutlich, wie sehr uns in der Landeskirche eine allumfas
sende Gebäudeplantmg fehlt.· Immerhin liegt uns jetzt 
die Gebäudeerfassung eines l.andkirchenkreJ,ses und 
einer Stadtgemeinde vor. Eine 1. Auswertung dieser 
Unterlagen ist erfolgt, die Erf�ungsfonnulare stehen 
vollständig zur Verfügung und die umfangreiche Arbeit 
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kann begonnen und hoffentlich bis Ende März 1991 
beendet werden. 
In der unmittelbaren, ganz konkreten Aufgabenstellung 
lin Kirchbau kommt der Bammterhaltung, der Wartung 
und Pflege unserer Baulichkeiten nach wie vor vorrangig 
Bedeutung zu. Finanzielle Einspan.mgen an dieser Stelle 
sind fehl am Platz, potenzieren sie doch in kurzer Zeit 
Kosten und Aufwand. 
Um Schäden zu begrenzen und Verluste zu vermeiden, 
sind an gefährdeten Gebäuden zumindest die notwendi
gen Sichenmgsarbeiten durchzuführen. Bereits laufen
de Baumaßnahmen sollten möglichst fertiggesteµt, bzw. 
bis zu einem verantwortbaren Abschlt.tß geführt werden. 
Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Umstellung 
vorhandener Zentralheizungsanlagen in Pfarr- und Mit
arbe�ter-Häuser von festen auf flüssige Energieträger, 
wie 01 oder Gas. Allein für diese Maßnahme werden in 
unserer Landeskirche in nächster Zeit Mittel in Höhe von 
ca. 2, Mio DM erforderlich. HinsichillchderWirtschaft
lichkeit umzustellender und neu zu installierender Hei
zungen verweise ich auf ein entsprechendes Rund
schreiben, das allen Gemeinden zugestellt wurde und 
eine Orientierungshilfe sein möchte. 
Komplizierter und kostenaufwendiger werden sich aus 
betriebswirtschafilichen Gründen Heizungsumstellun
gen in Gemeindezentren und Kirche gestalten. Das trifft 
besonders auf installierte Elektroheizungen zu. Für das 
in der Ausbauphase befindliche Neubaugemeindezen
trum in Stralsund-Grünhufe mt.tßte z.B. seinerzeit die 

· gesamte Beheizung auf Elektrobasis konzipiert werden.
Es ist jedoch abzusehen, daß die Betriebskosten künftig
die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überstei
gen. Wir haben daher eine Studie veranlaßt, die die
Umstellung der Heizungsanlage auf andere Energieträ
ger und die damitt verbundenen Kosten überprüfen soll.
Im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit von Hei
zungsanlagen wird den Maßnahmen der Wärmedäm
mung auch als Nachrüstung zukünftig stärkere Beach
tung zu schenken sein. Bei Neu- und Ausbauten dürfen
die vorgeschriebenen Dämmwerte nicht mehr unter
schrttten werden. Bautechnische Auflagen und Aufga
ben werden uns in nächster Zelt auch aus dem Umwelt
und Gesundheitsschutz erwachsen. Dies gilt haupt
sächlich für das Auswechseln der aus der Notvorgenom
menen Dacheind�ckungen in Asbestmaterial, besonders
dann, wenn es sich um Wohngebäude handelt und für
den Abwasserbereich an unseren Häusern. Machen wir
uns nichts vor, die meisten der sog. Kläranlagen an
unseren Wohngebäuden sind in Wirklichkeit nur Sam
met- und Sic.kerschächte. Von einer Klänmg der Abwäs
ser kann kaum die Rede sein. Möglichkeiten des An
schlusses an vorhandene oder neue öffentliche Entwäs
serungssysteme sollten daher genutzt werden um den
teuren Bau eigener biologt.sch einwandfreier Anlagen zu
vermeiden.
Die Beistellung von Materialien wird von Betrteben und
Handwerketn immer wen.tger erwünscht. Wir sollten
daher darum bemüht sein, vorhandene Beistellmateria
lien aus dem Einfuhrsektor baldmöglichst zu verbauen
und zukünftig auch auf Grund von Gewährleistungsan
sprüchen auf solche Beistellungen weitgehend zu ver
zichten.
Da die Partnerschaftshilfen jetzt direkt zwischen den
Gemeinden und Kirchenkreisen ohne Beteiligung des
Diakonischen Werkes und das Konsistorium als Ver
mittler ablaufen, möchte ich darauf hinweisen, da.ß die
Beratung der kircblichen Bauämter tn Kiel und Greifs
wald bei allen Baumateriallieferungen, die noch erfolgen,
zur Vermeidung von Fehlleistwlgen unbedingt in An-

spn.ieh genommen werden sollte. 
Ein Schwerpunkt kirchlichen Bauens wird in nächster 
Zeit sicher im Bereich der Diakonie liegen. Die Übernah
me neuer und zusätzlicher Aufgaben durch die Diakonie 
erfordert auch eine verstärkte Bautätigkeit nicht nur in 
der Sanienmg und Renovierung, sondern auch im Neu
bau. Sozialstationen müssen neu geschaffen werden, 
Behinderten, und Alteneinrichtungen sind entspre
chend neuer Anforderungen zu gestalten, dem Bedarf an 
Kindereinrichtungen ist Rechnung zu tragen und Wirt
sc.haftsbereiche müssen verbessert und erweitert wer
den. Daneben sel1e ich ein Schwergewicht kirchlichen 
Bauens in der entscheidenden Verbesserung unserer 
Pfarrhäuser. Wir müssen etwas für die Pfarrhäuser tun. 
sollen sie auch in Zukunft ·bewohnbar bleiben. Proviso
rische personengebundene M:u>nahmen sind dabei 

. nicht gefragt, sondern allgemeingültige und qualitätvolle 
Umgestaltungen und Renovierungen, bis hin zu erfor
derlich werdenden Neubauten am richtigen Standort. 
Schließlich wird dem Bau und der Einrichtung von 
Gemeindehäusern gerade in den Städten zunehmende 
Bedeutung zukommen. Schon einmal, Ende der 50er 
und in den 60er Jahren wurden in unserer Landeskirche 
hauptsächlich im ländlichen Bereich Gemeindehäuser 
gebaut. Oft haben diese Baumaßnahmen zum Auszug 
der Gemeinden aus ihren Kirchen gefuhrt und damit der 
Verfall der Kirche eingeleitet. Aufgrund der neuen Aufga
ben und Anforderungen in· den Gemeinden und einer 
gev.-achscnen Bewußtseinsbildung für das Kirchenge
bäude sind derartige Auswirkungen beim Bau net1er 
Gemeindehäuser wohl nicht mehr zu befürchten. Das 
Gemeindehaus in Demmin ist ein positives Beispiel da
für. 
4. Neue Strukturen und Ordnungen im Kirchbau
Mit dem E!11fgtmgsvertrag vom 3. 10. 1990 erfolgte zu
gleich die Ubernahme bundesdeutschen Baurechts ein
schließlich technischer Vorschriften und Ordnungen, 
wie der Deutschen Industrtenorm (DIN), der Verdin
gungsordnung für Bauleistungen (VOB) oder der Hono
rarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAJ}. 
Daraus leiten sich neue Bedingungen und Formen für 
das kirchliche Bauen ab, denen Rechnung zu tragen ist. 
Ich will versuchen, dieses Rollenspiel im Nachfolgenden 
darzustellen. 
Die Partnerschaft am Bau ergibt sich zum einen aus dem 
Bauhem1, also der auftraggebenden Kirchengemeinde, 
oder bei landeskirchlichen Aufgaben der Landeskirche, 
zum anderen aus dem Bauplaner, also dem Architekten
oder Ingenieurbüro, das die Bauplammg. Ausschrei
bung und Baubetreuung wahrnimmt und zum letzten 
aus dem Bauunternehmer, den bauausführenden Ftr
men und Handwerkern. At.\ßerdem sind natürlich zahl
reiche spezifische Fachgebiete beteiligt, wie etwa Künst
ler, Denkmalpfleger, Prüfdienststellen und nicht zuletzt 
die kirchliche Bauabteilung, auf deren Aufgaben und 
Strukturen ich noch besonders eingehen werde. 
Unsere Kirchengemeinden müssen es lernen. Bauherr
schaft wahrzunehmen, hohe Qualitä�orderungen 
an Planung und Ausführung zu stellen, marktwirt
schaftlich zu reagieren und nicht jedes scheinbar gt'instt
ge Angebot als Chance zu werten. 

4.1. WettbewelbsverfahreD und Architek-
tenverträge nach der HOAI 

Grundsätzlich sollten unsere Gemeinden als kultivierte 
Bauherren unter Mitw:ltkung der Bauabteilung des 
Konsistoriums Architekten- oder Ingenteurburos mit der 
Ausführungjedes größeren Bauvorhabens beauftragen. 
Dfese kann sowohl tn einem direkten Auftrag oder nach 
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einem Wettbewerb entsprechend der Architektenwettbe
werbsordnung erfolgen. Für Baumaßnahmen über 2, -
Mio DM sind ohnehin Architektenwettbewerbe vorge
schrieben und für Neubauten von Kirchen, Gemeinde
w1d Pfarrhäusern sollten stets Wettbewerbsauschrei
bungen erfolgen. Ziel eines Wettbewerbs ist es, optimale 
Lösungen zu erreichen. 

Auf das Verfahren will id1 hiermit nicht weiter eingehen. 
Vertragsabschlüsse mit Architekten- oder lngenieurbü
ros richten sich nach der schon angeführten Verordnung 
über die Honorare für Leistungen der Archtitekten und 
lngenieure. der HOAI vom 17. 9. 1976. Architekten- und 
lngenieurbüros können danach mit der Erarbeitung von 
Planungsunterlagen. als dem Ausfühn.mgsproJekt ein
schließlich der Leistungsbcschreibm1g für die Aus
schreibung sowie mit der Abwicklung des Genehmi
gungsverfahrens. v.ie auch mit der Bauleitung beauf
tragt werden. 
Die Kosten für diese Leistungen sind gleichfalls in der 
HOAI festgelegt. Sie können Je nach dem t:mfang des 
Auftrages bis zu 15 °.fi des Bauvolumens betragen und 
liegen als Stundensatz. z. B. bei uns noch abgemindert, 
zv.ischen 65. - und 135. - DM. An diesen Kosten dürfen 
wir zukünnftig nicht sparen. sollen qualitätsvolle Lei
stungen im Kirchbau erreicht werden. Auch das hohe 
Leistungsvermögen freischaffender Architekten und 
Ingenieure ist dabei mit ausschlaggebend. Freischaffen
de Architekten- und Ingenieurbüros sind für uns wicl ,tt
ge P:ntner :im Bau. Ihre Leistungen sind als Bestandteil 
der Gesamtbaukosten anzusehen. 
4.2. Ausschreibungen und Angebotsverfahren nal'h 

der VOB 

Vergabe- und Angehotsverlahren. Ausschreibung�n der 
Bauleistung sowie Hinweise für das Angebot , md den 
Zuschlag, ;1lso die Auftragserteilung richten ,,, 1. nach 
der Verdingungsordnung für Bauleistungen. kurz der 
VOB. In der Leistungsbeschreibung und vor allem im 
Vergleich der Preiskalkulation liegen zugleich entschei•• 
dendc Einfluß-Faktoren für die Dauprcisbildung. Die 
uns bisher geläufige Form der Preisprüf� führt unter 
marktwirtschafllichen Bedingungen zu keinem befriedi
genden Ergebnis, weil es keine verbindlich fr:stgdeg1en 
Preise mehr gibt. Der Preis wird von der Firma frei 
kalkuliert und reguliert sich durch den Wettbewerb nach 
dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. 

Für unsere Gemeinden erhebt sich die berechtigte Frage 
nach dem ausreichenden Schutz vor übertriebenen 
Preisforderungen. Grundsätzlich ist zu sagen: daß na
türlich der Wettbewerb der dgentllche Regulator d•�s 
.Preises ist, allerdings nur dann, wenn die Wettbewerbs
regeln auch eingehalten werden. Aus diesem Gnmde 
wurde bereits 1_926 die schon erwähnte Verdingungs
ordnung für Bauleistungen, die VOB, in Deutschlana 
eingeführt. Sie gilt in der überarbeiteten Fassung VQ'' 
1984 jetzt auch für uns und Ist für öffentliche Auftraf�• 
ber verbindlich anzuwenden. 
Die VOB geht davon aus, daß die Bauvorhaben in ,ter 
Regel ausgeschrieben werden. Für kleinere Baumaß
nahmen ist auch eine „Freihändige Vergabe" möglich. 
_d. h. ohne ein fönnliches Verfahren. Voraussetzung für 
eine Au ssch.reibung ist die Erarbeitung eines Leistungs
verzeichnisses durch einen Architekten oder Bauingeni
eur. Dieses Leistungsverzeichnis entsteht als Ergebnis 
der Planungsunterlagen. Nach Prüfung des Leistungs
verzeichnisses durch den Auftraggeber - unter Einbe
ziehung der kirchlichen Bauabteilung - kann die 
Ausschreibung erfolgen. Der Auftraggeber hat dabei fol
gende Möglichkeiten: 

I) die öffentliche Ausschreibung 

Durch ein Inserat ln einer überregionalen Tageszeitung 
ist bekanntzumachen, wer, wo, wann, was bauen will. Es 
folgt eine Auflistung der Gewerke für d ie Blankette, die 
Leistungsverzeichnisse und Vertragsbedingungen. 
Nach Vorlage und Prüfung der Angebotsunterlagen 
erhält der Prtlfer den Zuschag bzw. Auftrag. dessen 
Angebot als das annehmbarste erscheint. Der niedrigste 
Baupreis ist dabei allein nicht entscheidend. 
2) die beschränkte Ausschreibung
Im Gegensatz zur öffentlichen Ausschreibung werden 
lediglich 3 - 8 Bieter beteiligt. Die beschränkte Aus
schreibung soll Anwendung finden, wenn Leistungen 
erbracht werden müssc-n, die spezielle KenntnJsse erfor
derri, wie beispielsweise denkmalpflegerische 1\rbeiten, 
oder auch, wenn der Aufwand einer öffentlichen Aus
schreibung in keinem angemessenen Verhältnis zur 
geforderten U"Jstung steht. Bei der beschränkten Aus
schreibung erhält Immer der billigste Bieter den Zu
schlag. Für einen Leistungsumfang über 10, - 'IDM 
sollte stets eine beschränkte Ausschreibung erfolgen. 

3) die freihändige Vergabe
Freihändig kann vergeben werden, wenn die Leistung 
nicht Im Voraus erschöpfend zu beschreiben ist, wenn 
ein Spezialunternehmer diese Arbeiten übernehmen 
kann, und der Leistungsumfang unter 3, - 'IDM Uegt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß größere 
Bauvorhaben grundsätzlich auszuschreiben sind. Ein 
neues Gemeindezentrum wäre z.B. öffentlich auszu
schreiben. Dagegen v..-ürde die Sanierung einer denkmal
gcschützten Kirche eine beschränkte Ausschreibung 
ausreichend sein. Die komplizierte Kupferdeckung eines 
barocken Turmhelmes könnte freihändig vergeben wer
den. Allerdings sollte in solchen Fällen zumindest noch 
ein 2. Angebot eingeholt werden, um das marktwirt
schaftliche Prinzip „der Wettbewerb reguliert den Preis" 
in Anwendung zu bringen. 

Let.des gilt auch für kle.inere Baumaßnahmen und 
Handwerkerleistungen. Selbstverständlich ist es unsin
nig, wenn z.B. bei Bauleistungen um 100, - DM Jeweils 
mehrere Angebote eingeholt werden. aber bei Beträgen 
von 3, - bis 10, - 'IDM sollten zwnindest 2, besser 3 
Vergleiche vorllegen. 
Schließlich sei auch auf die Möglichkeit vun sogenann
ten Hausmeistervenrägen hingewiesen. Gemeint sind 
ständig wiederkehrende Handwerkerleistungen, v..1e 
z.B. Betreuung von Turmu11ren und Glocken, die War
tung von Elektroanlagen, Reinigung von Dachrinnen 
usw. Diese Hausmeisterverträge können über einen
längeren Zeitraum, evtl. l Jahr, abgeschlossen werden. 

Iri den Betrieben unseres Territoriums gibt es auf dem 
Gebiet der Baupreisbildung noch erhebliche Unsicher
heiten. Es wird vielfach mit Stchcrheit.saufschlägen kal
kuliert. Solche Angebote halten einen Vergleich mit Fir
menangeboten aus den Altbundesländern in der Regel 
nicht stand. Möglichkeiten der Kooperation �sehen 
Betrieben aus Ost und West sollten deshalb gesucht und 
genutzt werden. Partner sind für uns vor allem Kleiri
•.md Mittelbetriebe, weniger Großfirmen. Um das Aus� 
maß von Prelsangebotsuntetschieden darzustellen, sei 
folgendes Beispiel angeführt: Für den Neubau des 
Gemeindehauses in Tutow hatte eine Firma ein Angebot 
von ca. 923, - 'IDM eingereicht, während die weiteren 
Bieter. bei 903, - 'IDM und 791, - IDM lagen. Die 
Preisunterschiede sind offensichtlich und werden noch 
aussagekräftiger im Vergleich mit dem abgeschlossenen 
Vertragspreis von 660, - TDM. 
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Es lohnt sich also nicht nur, Preisvergleiche anzustellen 
und Ausschreibungen vornehmen zu lassen, sondern es 
sind dies zugleich auch die entscheidenden Faktoren zur 
Beeinflussung des Baupreises. 
4.3. Aufgaben und Struktur der kirchlichen Bauab· 

teilung 
Aus den vorgenannten Ausführungen ist, denke ich, 
bereits deutlich geworden, daß unsere Kirchengemein
den die fach,kompetente Beratung im Gegenüber zu 
Planerr1, Architekten 1.u1d Ingenieuren, Künstlern und 
der Bauausführung nicht allein wahrnehmen können. 
Sie bedürfen der Hilfe und Unterstützung und sollten 
sich daher tn allen Fragen des Kirchbaus der kirchlichen 
Bauabteilung bedjencn. 
Die Bauabteilung hat die Kirchengemeinden und die 
Kirchenkreise bei der Planung und Durchführung ihrer 
Bauvorhaben zu beraten, 11m fmanziclle Nachteile zu 
vermeiden und um zu guten funktionellen und gestalte
rischen Lösungen zu gelangen, Die Tätigkeit der Bauab• 
teilung muß dabei die Verantwortungsbereitschaft der 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise für ihre Kirchen 
und kirchlichen Gebäude stärken und fördern. 
Aus den neuen bauwirtschaftlichen Bedingungen erge• 
ben sich verständlicherweise auch Veränderungen in 
den Aufgaben und Strukturen der Bauabteilung. Zwar 
bleibt die Beratungstätigkeit der kirchlichen Bauabtei
ltmg als Hauptaufgabe, daneben werden aber weitere 
Schwerpunkte in der Vermittlung und Begleitung von 
Architekten, Ingenieuren und Künstlern, in der Durch
fuhrung von Wettbewerben sowie in der Formulierung 
von Planungsaufgaben, in der Bauleitplanung, Koste
nermittlung und der Mitwirkung von Baugenehmi
gungsverfahren liegen. Die Beratung in allen techni
schen Sonderbereichen, ,vie Heizung, Lüftung, Energie
fragen, Läute- und Glockeruullagen steilt ein weiteres 
Aufgabengebiet dar. 
Stellvertretend für die gesamte Kirche nimmt die Bauab
teilung auch die Belange der Denkmalpflege wahr. Es ist 
die kirchliche Denkmalbehörde im Gegenüber zu den 
staatlichen Denkmalämtern. Diese Aufgabe gewinnt im 
Hinblick auf die Neuordnung örtlicher Denkmalschutz
behörden auch für Mecklenburg und Vorpommern und 
auf eine neue Denkmalschutz-Gesetzgebung zukünftig 
besondere Bedeutung. Die Aufzählung der Aufgaben 
einer kirchlichen Bauabteilung ist nicht vollständig. mag 
aber hier genügen. 

. Die Bedeutung und Wertigkeit des Kirchbaus für die 
Gemeinde und als gesellschaftliche Aufgabe. smvie der 
Anteil der Baukosten am kirchlichen Gesamtetat. aber 
auch die potentielle Fehlerträchtigkeit im Bausektor 
erfordern meines Erachtens die bewußte Aufwertung der 
kirdilichen Bauabteilung in .ein kirchliches Bauamt in 
der Stellung eines selbständigen Baudezernats. Der 
ausreichenden personellen Besetzung mit qualifizierten 
Fachleuten und einer guten technischen Ausstattung ist 
dabei Rechnung zu tragen. 
Selbstverständlich bleibt auch ein Baudezernat In die 
kirchlichen Verwaltungs- und Ordnungsstrukturen 
einbezogen. Die Einbeziehung des Leiters des Bai.vuntes 
als Mitglied des Kollegiwns des Konsistoriums in die 
kirchliche Bauleitplanung und In alle, das kirchliche 
Bauen tangierende Entscheidungen ist zugewähdei
sten. Um die Tätigkeit des Bauamtes nicht Jm Unver
bindlichen enden zu lassen, bedarf es der Genehmi
gungskompetenz, die ohnehin beim Konsistorium liegt 
und für den Bausektor durch das Bauamt wahrgenom
men werden sollte. 
Die Vermittlungsaufgabe des kirchlichen Bauamtes 

zwischen Kirchengemeinde, Architekt und Bauausfüh
.rung liegt vor allem lm Interesse der Entlastung der 
Pastoren und Gemeindekirchenrate vor Ort, für ihre 
eigentliche Aufgabe. Um den steigenden Anforden.mgen 
im Kirchenbau küri.ftig besser nachzukommen und 
bauliche Belastungen der Pastoren und Gemeinden 
möglichst gering zu halten, sollten in 5 geplanten soge
nannten Bezirksrcntämtern evtl. in Stralsund, Greifs
wald, Demmin, Bergen und Pasewalk zusätzlich bauli
che Außendienst.stellen mit Je einem Mitarbeiter einge
richtet werden. Die Hauptaufgabe der dort tätigen Mitar
beiter wäre die wrm1Uelbare Beratungs- und Vennitt
lungstätigkeit für die Gemeinde in Baufragen vor Ort, die 
\Vahmehmung der Bauunterhaltungs-, Wartung- und 
Pflegeaufgaben sowie evtl. auch die Bearbeitung von 
Grundstücksangelegenheiten. Auch wenn dieses Modell 
aus finanziellen Grürlden z. Z. nicht realisierbar ist, 
sollten wil' doch je nach den Möglichkeilf:n und Notwen
digkeiten schrittweise darauf zugehen. 
Grundlage der Arbeit eines kirchlichen Bauamtes sind 
u. a. die staatlichen und kirchlid1en Gesetze, Vorschrif•
ten, Ord.11w1gen und Ri.chtlin.ien.

Neben der erforderlichen Aktualisierung der kirchlichen 
Venvalttmgsordnungvom 5. September 1972, insbeson
dere zum Abschnitt lll, :3. Bauten. der Festlegung von 
einheitlichen Ausstattungsrichtlinien für Pfarrhäuser 
und sonstige kirchliche Wohngebäude bedürfen wir in· 
der Landeskirche. auch auf dem Hintcrgnmd einer 
neuen Landesbauordnung, einer kirclilichen Bauord
nung, in der die Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
nach den neuen Gegebenheiten Jeweils für die Gemein· 
den, Kirchenlneise und die Landeski.rche festzulegen 
sind. 
4.4, Zur Bildung eines Landeskirchlieben Bauaus-

schusses 
Zur Unterstützung der Tätigkeit des Bauamtes sollte in 
unserer Landeskirche ein landeskirchlicher Bauaus
schuJ3. angebunden bei der Kird,enleitung, berufen 
werden. Der Bauausschuß hätte vornehm.lieh die Aufga
be, das kirchliche Bauamt und alle kirchlichen Rechts
träger vor allem in genehmigungspflichtigen Bauangeie
genheilen ,u beraten und bei Entscheidungen mlt.t.uwir
ken. Er sollte sich aus Theologen. Architekten, Vertre• 
tern des kirchlichen Bauamtes, .der KiichenJeitung der 
Denkrnalpfege zusammensetzen und in der f'reschäfts
führung beim Konsisloriwn liegen. 
Mit der Bildung eines landeskirchlichen Bauaussc."lus
ses könnte In einer erwelterten Forn1 auch der BeschJu.ß
fasstmg der 7. ordentlichen Tagtmg der Vill. Landessy
node am 18. und 19. Mai des Jahres Rechnung getragen 
werden, nach der im Hinblick auf den Bericht des Unter� 
suchungsausschusses zum Tagungs- und Erholungs-• 
heim Zinnowitz entsprechende Schlußfolgerungen zu 
treffen waren, über die es hier zu berichten gilt. 
Die Kirchenleitung hatte bereits in der Sitzung am 
15. 12. 1989 drei diesbezügliche Festlegungen getroffen:
1. Vor Entscheidung überjeden Neubau in der Lan

deskirche ist die Stellungnahme der Kirchenleitung
einzuholen.

2. Über alle Beteiligungen aus über gemeindlichen und
außerkirchlichen Mitteln für · Bauaufgaben ist·
gleichfalls die Zustimmung der Kirchenleitung ein
zuholen, sofern. diese 250,- 'IM oder 100, - IDM
übersteigen,

3. In allen Er,i.tscheidungen, die den Rahmen von 250,
TM oder 100, - IDM übersteigen, ist die Kirchen

leitung einzubeziehen.
Dem ist das Konsistorium nachgekommen und hat der 
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Kirchenleitung eine Uste aller Bauvorhaben ü.ber 100, -
TM oder 50, - TOM vorgelegt. Damit.hat die Kirchenlei
tung der Forderungen des Untersuchungsausschusses 
in Punkt 5 „Schlußbemerkungen" im 1. Teil erfüllt, wenn 
es helßt „der Untersuchungsausschuß gibt unabhängig 
von seinem Auftrag zu erwägen, ob künftig nicht die 
Kirchenleitung Entscheidungen über Bauvorhaben in 
der Landeskirche von einer bestimmten Größe an zu 
treffen hat.• 
Schwieliger ist die Handhabung der nachfolgenden 
Empfehlung: 
,. Die Kirchenleitung ist dafür verantwortlich, daß Objek
te, die 1n ihrem Gesamtumfang einen von der Synode 
festzulegenden Kostenaufwand übersteigen, der Synode 
in einem mündlichen Bericht vorgestellt werden. Die 
Vorstellung hat so zeitig zu erfolgen. daß die Synode die 
Möglichkeit der Zustimmung oder Ablehnung hat.• 
Ich denke, diese Empfehlungen und Festlegungen sind 
überholt und nicht praktikabel. Worauf begründet sich 
diese Aussage? 
1. Zukuitftig nehmen unsere Gemeinden eigenverant

wortlich die Bauherrschaft wahr, nicht mehr die
Landeskirche, ausgenommen an eigenen Baulich-
keiten.

2. Zentralgeleitete Bauprogramme - .und ich habe ver
sucht, auch dieses darzustellen - wird es nicht
mehr geben.

3. Die politische Entscheidungsfindung für Bauvorha
ben entfällt und damit auch der angefragte bisheri
ge Verfahrensweg und das beklagte lnfonnationsde
fizit.

4. Die angeführten Höchstsummen in Mund DM &i,d ·
aufgrund der Währungsunion und einer Ko5t enex
plosion nicht mehr zutreffend.

5. Sowohl Kirchenleitung Wie Landessynode sind
m. E. überfordert, sollen die Empfehlungen und ·
Festlegungen kontinuierlich und sachgemäß erfüllt
werden.

Von daher möchte ich die Bildung eines Bauausschus-· 
ses der Pommerschen Evangelischen Kirche zur Wahr
nehmung der: zuvor genannten Aufgaben. in der steh 
m.E. das Anliegen der Synode und des Untersuchung:,
ausschusses in einer den neuen Gegebenheiten entspre
chenden gültigen Fonn berücksichtigt finden würde.
empfehlen.

5. Schlußwort
In den letzten 3 Monaten haben wir tn der Landeskirche 
2 Gnindstelnlegungen, 5 Richtfeste, mehrere Neueln� 
weihungen von Kirchen und ein Turmfest vornehmen 
und feiern können. Das läßt auf erhebliche Aktivitäten 
sowte ein großes Interesse und Bedürfnis unserer Ge
meinden am Baugeschehen schließen und sollte uns 
ermutigen. Es ist mir nur ein Fall bekannt, da steh eine 
Gemeinde gegenüber einer Planungsaufgabe versagt 
hat. Das Wird hoffentlich eine Ausnahme bleiben. Ge
fragt ist die Mündigkeit der Gemeinde, eine neue Kreati
vität, denn wtr müssen weiter bauen, gerade unter den 
neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen und auch in 
der gegenwärtigen Übergangssituation. Die Vorausset
zungen im Bauwesen haben sich nicht verschlechtert, 
sondern sind dabei, sich zu normalisieren. Das bietet die 
Möglichkeit und Chance, uns einer der Haupt.aufgaben 
des kirchlichen Bauens, der Erhaltun g des uns über-

. kommenen Erbes zu.künftig stärk.er als bisher zuzuwen
den. Unverändert ist dabei davon auszugehen, daß alles 
kirchliche Bauen Dienstfunktion für den Verkündi
gungsauftrag der Kirche hat. 




